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VO/2/0093/2010      -   Fachbereich II
öffentlich
H.Westphal
16.09.2010
038828/330-161
H.Westphal@schoenberger-land.de

Beschluss zur Kenntnis des Berichtes über die Beteiligung der Stadt 
Schönberg an Unternehmen

Abstimmung:
Beratungsfolge Ja Nein Enth.
07.10.2010 Finanzausschuss
19.10.2010 Hauptausschuss
04.11.2010 Stadtvertretung Schönberg

Sachverhalt:
Der § 73 Abs. 3 KV M-V sieht vor, dass die Gemeinde / Stadt einen Bericht über die Beteiligungen 
an Unternehmungen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts erstellt und diese 
alljährlich fortschreibt.
Die Stadt Schönberg ist alleiniger Gesellschafter der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg 
mbH (GGS).
Dieser Bericht der GGS dient der Information der Mitglieder der Stadtvertretung und der Bürger der 
Stadt Schönberg.
Durch eine öffentliche Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass jeder Einsicht in den bericht 
nehmen kann.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung Schönberg nimmt den Bericht gemäß § 73 Abs. 3 KV M-V über die 
Beteiligungen an Unternehmungen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zur 
Kenntnis.

Anlage:
Bericht über die Beteiligungen an Unternehmungen

________________ ______________
H.Westphal F.Lehmann
FBL LVB



Ausdruck vom: 04.11.2010

Lebenslauf zur VO/2/0093/2010
Beschlüsse:
19.10.2010 Finanzausschuss
SI/FA11/012/2010
Herr Götze erläutert den Bericht und hebt dabei die wirtschaftlichen Verhältnisse hervor und 
verweist auf die Verbesserung der Eigenkapitalquote.

Herr Voß fragt nach dem ausgewiesenen Gewerbegrundstück. Auf Nachfrage bei der 
Grundstücksgesellschaft handelt es sich um eine 1-Raum-Wohnung in der Lindenstraße. 
Diese Wohnung wird vom Hausmeister für seine Sprechstunden (Hausmeisterbüro) genutzt.

Beschluss
Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung die nachfolgende Beschlussfassung:
Die Stadtvertretung Schönberg nimmt den Bericht gemäß § 73 Abs. 3 KV M-V über die 
Beteiligungen an Unternehmungen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts 
zur Kenntnis.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig mit
4 Ja-Stimmen

19.10.2010 Hauptausschuss
SI/HA11/012/2010
Herr Götze erläutert den Bericht und hebt dabei die wirtschaftlichen Verhältnisse hervor und 
verweist auf die Verbesserung der Eigenkapitalquote.

Herr Voß fragt nach dem ausgewiesenen Gewerbegrundstück. Auf Nachfrage bei der 
Grundstücksgesellschaft handelt es sich um eine 1-Raum-Wohnung in der Lindenstraße. 
Diese Wohnung wird vom Hausmeister für seine Sprechstunden (Hausmeisterbüro) genutzt.

Beschluss
Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung die nachfolgende Beschlussfassung:
Die Stadtvertretung Schönberg nimmt den Bericht gemäß § 73 Abs. 3 KV M-V über die 
Beteiligungen an Unternehmungen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts 
zur Kenntnis.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig mit
4 Ja-Stimmen
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